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Informationen zur Signaturkarte für 
Sachverständige 

Die Digitalisierung schreitet unaufhörlich voran. Neben der Aktenführung hat dies 
auch Auswirkung auf den Rechtsverkehr, der zunehmend auf elektronischen Weg 
verläuft und neue Möglichkeiten bereithält. Öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige können das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
(EGVP) nutzen, an das mittlerweile der überwiegende Teil der Gerichte 
angeschlossen und somit empfangsbereit für die elektronische Übermittlung von 
Schriftsätzen, Gutachten und anderen Dokumenten ist. 
 

Technische Voraussetzungen für die elektronische Signatur 

Um eine qualifizierte elektronische Signatur erzeugen zu können, werden eine Signaturkarte und ein 
entsprechendes Kartenlesegerät sowie eine Signatur-Software benötigt. Ferner ist ein Zugang zum 
Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)erforderlich. Dazu im Einzelnen: 
 

1. PC 
Grundlegende technische Voraussetzungen für eine qualifizierte elektronische Signatur ist zunächst ein PC 
mit Internetzugang, Betriebssystem Microsoft ab Windows 7/MAC/Linux, Arbeitsspeicher: 2 GB (empfohlen 
4 GB) und einem USB-Port für den Anschluss des Kartenlesers 
 

2. Signaturkarte 
Um Ihnen eine rechtssichere Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr zu ermöglichen, beteiligen sich 
die Handwerkskammern Flensburg und Lübeck an einem von der Handwerkskammer Berlin in 
Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei GmbH (BDR) entwickelten Modell, wonach öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige eine Signaturkarte mit den besonderen Attributen für ihr 
Sachverständigenamt beantragen können. 
 
Sie haben daher die Möglichkeit, über einen Web-Link Ihre persönlichen Signaturkarten bei einem von der 
Bundesnetzagentur anerkannten qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter elektronisch zu beantragen. Der 
Vertrauensdiensteanbieter ist in diesem Fall die Bundesdruckerei bzw. deren Tochtergesellschaft, die D-
TRUST GmbH. 
 
Die Vorgehensweise bei der Antragstellung wird wie folgt sein: 
Über den Web-Link haben Sie die Möglichkeit, das Antragsformular auszufüllen und dann auszudrucken. 
Das ausgedruckte Formular senden Sie anschließend an Ihre Handwerkskammer, die auf diesem Formular 
Ihre öffentliche Bestellung und Vereidigung zusammen mit Ihrem konkreten Bestellungstenor bestätigt und 
dann an Sie zurückschickt. Die vollständigen Antragsunterlagen werden anschließend von Ihnen mittels 
Postident-Verfahren an die D-TRUST GmbH, einem Tochterunternehmen der Bundesdruckerei GmbH, 
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gesandt. Dazu gehen Sie mit den Unterlagen in eine Postfiliale, wo Sie durch einen Mitarbeiter der 
Deutschen Post AG anhand Ihres Ausweisdokuments und des beiliegenden PostIdent-Coupons als Absender 
verifiziert werden. Die D-TRUST GmbH ist als gesetzeskonformer Vertrauensdiensteanbieter für die 
Produktion der Signaturkarte verantwortlich. Zwei bis drei Wochen nach Antragstellung wird die 
Signaturkarte an Sie versendet. Der Versand der zu der Signaturkarte gehörigen PIN erfolgt separat. 
 
Der Preis für die Sachverständigen-Signaturkarte mit dreijähriger Gültigkeit beträgt 189,00 € zzgl. MwSt. Die 
Rechnungstellung wird jeweils durch die Bundesdruckerei GmbH erfolgen. 
 
Mit Ablauf des Gültigkeitszeitraumes der Signaturkarte von 3 Jahren wird die Beantragung einer Folgekarte 
mit vereinfachtem Antragsverfahren möglich sein. 
 

3. Kartenlesegerät 
Für die Nutzung der Signaturkarte wird ein Kartenlesegerät mit folgenden Anforderungen benötigt: 
 
 Sicherheitsklasse 3 

 eigenes Tastenfeld 

 USB-Anschluss 

 
Ein etablierter Anbieter auf dem Markt ist beispielsweise https://shop.reiner-sct.com/. 
Selbstverständlich können auch andere Herstellermarken auf alternativen Vertriebswegen erworben 
werden. 
 
Fragen zur Kompatibilität sind an den Hersteller des Gerätes zu richten. 
 

4. Signatur-Software 
Der Markt bietet verschiedene Softwares zum Signieren von Dateien an. Die Auswahl können Sie 
entsprechend dem eigenen Nutzungsverhalten und anhand von Ausstattungswünschen treffen. 
Beispielhaft seien hier genannt: 
 
 „digiSeal office“, Preis (einmalig) 99,00 € zzgl. MwSt., https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-office/, 

 „Governikus Signer“, Preis (1-Jahres-Lizenz) 65,00 € zzgl. MwSt., www.governikus.de, 

 „Openlimit“, Preis (einmalig) 99,00 € zzgl. MwSt, www.openlimit.com/de, 

 „SignLive“, Preis (einmalig) 144,00 € zzgl. MwSt., https://www.intarsys.de, 

 „OfficeSigner“, Preis (einmalig) 170,00 € zzgl. MwSt., www.mentana-claimsoft.de 

 
Bei geringem Signaturvolumen (ca. 1 bis 2 Signaturen im Jahr bzw. zum Testen) kann die Software 
SecSigner kostenlos als Online-Anwendung genutzt werden: www.seccomerce.de.  
Bei höherem Signaturaufkommen empfiehlt sich ein Software-Download des SecSigners. Dafür berechnet 
der Hersteller Seccommerce Wartungskosten abhängig vom Nutzer- und Signaturvolumen. 
 
 

https://shop.reiner-sct.com/
http://www.seccomerce.de/
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Das Empfangen und Lesen einer signierten Datei bedarf keiner gesonderten Software. Auch die 
Gültigkeitsabfrage des Signatur-Zertifikats können schon einfache Leseprogramme wie der Adobe Acrobat 
Reader. Für ein detailliertes Auslesen des Zertifikats benötigt der Empfänger jedoch eine 
Verifikationssoftware. Diese gibt es kostenlos zum Beispiel bei https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-
reader/. 
 

5. Zugang zum Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 
Für den Zugang zum EGVP wird eine Sende- und Empfangskomponente benötigt. Ausführungen zum EGVP 
und zu geeigneten Drittprodukten sind auch unter www.egvp.de zu finden. Folgende Client-Softwares sind 
als Drittprodukt im EGVP-Verbund zugelassen: 
 
 „Governikus Communicator Justiz Edition“, www.governikus.de (kostenfrei), 

 „Governikus Multimessenger“, www.governikus.de, 

 „Mentana Gateway“, www.mentana-claimsoft.de, 

 „ProDESK Framework”, www.procilon.de, 

 „proTECTr”, www.procilon.de 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERVV) sind elektronischen Dokumenten ab dem 01.01.2018 grundsätzlich 
maschinenlesbare Strukturdatensätze im Dateiformat XML beizufügen, um die automatisierte 
Weiterverarbeitung der elektronischen Nachrichten zu ermöglichen. 
Die hier verfügbare Browseranwendung ermöglicht die Erstellung der Strukturdatensätze: 
https://xjustiz.justiz.de/Browseranwendungen/index.php.  
 
Nachfolgend finden Sie noch Informationen zu: 
 
Informationen zur Signaturkarte der Handwerkskammer Berlin 
Flyer „Informationen zum elektronischen Rechtsverkehr“ 
Anleitung zur Beantragung einer Signaturkarte für Sachverständige 
 

https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-reader/
https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-reader/
http://www.egvp.de/
https://xjustiz.justiz.de/Browseranwendungen/index.php
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Informationen zur Signaturkarte 
für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 
der Handwerkskammer Berlin 
 
 

Die qualifizierte elektronische Signatur 

 
Die Digitalisierung im Rechtsverkehr hält nicht nur neue Herausforderungen, sondern auch 

neue Möglichkeiten bereit. Insbesondere die Justiz ist seit Inkrafttreten der Verordnung über 

die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs (ERVV) am 

01.01.2018 angehalten, für die elektronische Kommunikation empfangsbereit zu sein. Die 

gerichtlich beauftragten Sachverständigen sind hier in der komfortablen Situation – anders als 

beispielsweise Rechtsanwälte und Notare – die Wahl zwischen postalischer und 

elektronischer Übermittlung ihres Gutachtens zu haben.  

Aber auch private und gewerbliche Aufraggeber sowie deren Rechtsbeistände wünschen seit 

geraumer Zeit eine elektronische Ausfertigung des Gutachtens. Unabhängig vom 

Auftraggeber haben die Sachverständigen die Möglichkeit ihre Gutachten elektronisch zu 

erstatten und zu übermitteln. Entscheiden sie sich für den elektronischen Weg, können sie 

dies nur unter Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur. 

Um eine qualifizierte elektronische Signatur erzeugen zu können, wird eine Signaturkarte und 

ein entsprechendes Kartenlesegerät sowie eine Signatur-Software benötigt. 

 

Fragen zum Antragsverfahren können an folgende Ansprechpartner gerichtet werden: 

 

 
Ansprechpartner: 

 

Handwerkskammer Berlin, Blücherstr. 68, 10961 Berlin: 
 

Katharina Liebsch    Petra Heimhold 
Tel.: 030 25903 - 352   Tel: 030 25903 - 391  
E-Mail: liebsch@hwk-berlin.de  E-Mail: heimhold@hwk-berlin.de 

 

 

Bundesdruckerei GmbH, Kommandantenstr.18, 10969 Berlin: 
 

Mit Antragstellung stellt die Bundesdruckerei GmbH eine Support-Hotline zur  
Verfügung. 

 

 

 
  

http://www.hwk-berlin.de/
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Welche technischen Voraussetzungen hat die qualifizierte 

elektronische Signatur? 

 

Grundlegend erforderlich ist zunächst ein PC mit Internetzugang, Betriebssystem Microsoft ab 

Windows 7/MAC/Linux, Arbeitsspeicher: 2 GB (empfohlen 4 GB) und einem USB-Port für den 

Anschluss des Kartenlesers 

 

1. Signaturkarte 
 

Die Sachverständigen der Handwerkskammer Berlin haben die Möglichkeit über einen Web-

Link das Antragsformular auszufüllen und dann auszudrucken. Nach vorheriger 

Terminabsprache lässt sich der Sachverständige mit dem dazugehörigen Formular seine 

öffentliche Bestellung und Vereidigung zusammen mit dem konkreten Bestellungstenor 

bestätigen. 

 

Die vollständigen Antragsunterlagen werden mittels Postident-Verfahren an die D-TRUST 

GmbH, einem Tochterunternehmen der Bundesdruckerei GmbH, gesandt. Die 

Sachverständigen gehen mit den Unterlagen in eine Postfiliale, wo sie dann durch einen 

Mitarbeiter der Deutschen Post AG anhand ihres Ausweisdokuments und des beiliegenden 

PostIdent-Coupons als Absender verifiziert werden. 

 

Die D-TRUST GmbH ist gesetzeskonformer Vertrauensdiensteanbieter und für die Produktion 

der Signaturkarte verantwortlich. Zwei bis drei Wochen nach Antragstellung wird die 

Signaturkarte versendet. Der Versand der PIN erfolgt separat. 

 

 Preis für die Sachverständigen-Signaturkarte mit dreijähriger Gültigkeit: 189,00 € zzgl. 

MwSt. 

 der Versand der PIN erfolgt separat 

 die Rechnungstellung erfolgt jeweils durch die Bundesdruckerei GmbH 

 

 

2. Kartenlesegerät 
 

Für die Nutzung der Signaturkarte wird ein Kartenlesegerät mit folgenden Anforderungen 

benötigt: 

 

 Sicherheitsklasse 3 

 eigenes Tastenfeld 

 USB-Anschluss 

 

Ein etablierter Anbieter auf dem Markt ist beispielsweise https://shop.reiner-sct.com/. 

Selbstverständlich können auch andere Herstellermarken auf alternativen Vertriebswegen 

erworben werden. 

 

Fragen zur Kompatibilität sind an den Hersteller des Gerätes zu richten. 

  

http://www.hwk-berlin.de/
https://shop.reiner-sct.com/
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3. Signatur-Software 
 

Der Markt bietet verschiedene Softwares zum Signieren von Dateien an. Die Auswahl können 

die Sachverständigen entsprechend dem eigenen Nutzungsverhalten und anhand von 

Ausstattungswünschen treffen. Beispielhaft seien hier genannt:   

 

  „digiSeal office“, Preis (einmalig) 99,00 € zzgl. MwSt., 

 https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-office/ 

 „Governikus Signer“, Preis (1-Jahres-Lizenz) 65,00 € zzgl. MwSt.,  

www.governikus.de, 

 „Openlimit“, Preis (einmalig) 99,00 € zzgl. MwSt. www.openlimit.com/de 

 „SignLive“, Preis (einmalig) 144,00 € zzgl. MwSt., https://www.intarsys.de, 

 „OfficeSigner“, Preis (einmalig) 170,00 € zzgl. MwSt., www.mentana-claimsoft.de 

 

Bei geringem Signaturvolumen (ca. 1 bis 2 Signaturen im Jahr bzw. zum Testen) kann die 

Software SecSigner kostenlos als Online-Anwendung genutzt werden: www.seccomerce.de 

Bei höherem Signaturaufkommen empfiehlt sich ein Software-Download des SecSigners. 

Dafür berechnet der Hersteller Seccommerce Wartungskosten abhängig vom Nutzer- und 

Signaturvolumen. 

 

Das Empfangen und Lesen einer signierten Datei bedarf keiner gesonderten Software. Auch 

die Gültigkeitsabfrage des Signatur-Zertifikats können schon einfache Leseprogramme wie der 

Adobe Acrobat Reader. Für ein detailliertes Auslesen des Zertifikats benötigt der Empfänger 

jedoch eine Verifikationssoftware. Diese gibt es kostenlos zum Beispiel bei 

https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-reader/. 

 

4. Zugang zum Elektronischen Gerichts- und Verwaltungspost-

fach (EGVP) 
 

Für den Zugang zum EGVP wird eine Sende- und Empfangskomponente benötigt. 

Ausführungen zum EGVP und zu geeigneten Drittprodukten sind auch unter www.egvp.de zu 

finden. Folgende Client-Softwares sind als Drittprodukt im EGVP-Verbund zugelassen: 

 

 „Governikus Communicator Justiz Edition“, www.governikus.de (kostenfrei) 

 „Governikus Multimessenger“, www.governikus.de 

 „Mentana Gateway“, www.mentana-claimsoft.de 

 "ProDESK Framework”, www.procilon.de 

 "proTECTr”, www.procilon.de 

 

Gemäß § 2 Abs. 3 ERVV sind elektronischen Dokumenten ab dem 01.01.2018 grundsätzlich 

maschinenlesbare Strukturdatensätze im Dateiformat XML beizufügen, um die automatisierte 

Weiterverarbeitung der elektronischen Nachrichten zu ermöglichen. Die hier verfügbare 

Browseranwendung ermöglicht die Erstellung der Strukturdatensätze. 

 

https://xjustiz.justiz.de/browseranwendungen/index.php 

http://www.hwk-berlin.de/
https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-office/
http://www.governikus.de/
http://www.openlimit.com/de
https://www.intarsys.de/
http://www.mentana-claimsoft.de/
http://www.seccomerce.de/
https://www.secrypt.de/produkte/digiseal-reader/
http://www.egvp.de/
http://www.governikus.de/
http://www.governikus.de/
http://www.mentana-claimsoft.de/
http://www.procilon.de/
https://www.procilon.de/
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Der elektronische Rechtsverkehr ist für alle eröffnet.  

Durch bundesgesetzliche Regelungen ist der elektronische Rechtsverkehr seit dem 

1.1.2018 eröffnet. Schleswig-Holstein hat von der Möglichkeit, die Einführung zu 

verschieben, keinen Gebrauch gemacht.  

Daher gilt: In Schleswig-Holstein können Schriftsätze bei allen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften als elektronische Dokumente eingereicht werden. Dies gilt nicht nur 

für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Behörden und andere juristische Personen 

öffentlichen Rechts, sondern für alle Verfahrensbeteiligte.  

Weitere Informationen über den elektronischen Rechtsverkehr finden Sie unter 

www.justiz.de unter der Rubrik „Elektronischer Rechtsverkehr“. 

Der elektronische Rechtsverkehr wird teilweise verpflichtend. 

Seit dem 1.1.2018 sind die sog. professionellen Kommunikationspartner der Justiz wie 

Behörden und Rechtsanwälte verpflichtet, „einen sicheren Übermittlungsweg für die 

Zustellung elektronischer Dokumente zu eröffnen“ (§ 174 Absatz 3 Satz 4 ZPO), damit 

die Gerichte und Staatsanwaltschaften Zustellungen an sie elektronisch bewirken 

können. 

Spätestens ab dem 1.1.2022 sind dann von den professionellen Kommunikationspartnern 

vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende Anträge 

und Erklärungen zu Gerichtsverfahren ausschließlich als elektronisches Dokument zu 

übermitteln (siehe z.B. § 55d VwGO in der zukünftigen Fassung). Dieser Zeitpunkt kann 

durch Rechtverordnung des Landes für einzelne Verfahren vorverlegt werden! 

 

Diese Verpflichtungen gelten bundesweit und für alle Gerichtsverfahren. In Grundbuch- 

und Registerangelegenheiten gelten allerdings die Vorschriften der Länder zur 

elektronischen Kommunikation.  

 

 

 

Behörden, juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts sind von den 

Entwicklungen der elektronischen 

Kommunikation mit der Justiz betroffen. 

Damit Sie auch in Zukunft rechtskonform 

und sicher mit den Gerichten in Schleswig-

Holstein kommunizieren können, 

informieren wir Sie gerne rund um den 

elektronischen Rechtsverkehr. Schreiben 

Sie uns an eJustizSH@jumi.landsh.de. 

Sind Sie bereit für den elektronischen 

Rechtsverkehr? 

Informationen 
zum elektronischen 
Rechtsverkehr  

mailto:eJustizSH@jumi.landsh.de
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Voraussetzung ist ein elektronisches Postfach. 

Um an die Justiz im Wege des elektronischen Rechtsverkehrs senden zu können, wird 

entweder ein elektronisches Postfach auf Basis des Kommunikationsstandards OSCI 

oder ein DE-Mail-Zugang benötigt.  

Die bereits seit langem eingesetzte Infrastruktur des Elektronischen Gerichts- und 

Verwaltungspostfachs (EGVP) nutzt den sicheren Kommunikationsstandard OSCI. 

Dieser wird ebenfalls von den sog. besonderen Postfächern der Rechtsanwälte, Notare 

und Behörden (beA, beN, beBPo) genutzt. Die Gerichte empfangen elektronische 

Dokumente ausschließlich auf diesen beiden Wegen, also über ihr EGVP oder De-Mail-

Postfach – siehe § 4 Elektronischer Rechtsverkehr Verordnung (ERVV).  

Wer kein besonderes Postfach besitzen kann, kann mittels eines eigenen EGVP 

Dokumente an die Justizbehörden senden. Die Einrichtung eines EGVP ist kostenlos, 

ebenso erhalten Sie Clientsoftware zum Betrieb Ihres EGVP kostenlos von mehreren 

Anbietern. Informationen zur Einrichtung eines EGVP sowie der Software erhalten Sie auf 

www.egvp.de.   

Eine Signaturkarte kann notwendig sein. 

Auf elektronischem Wege übermittelte Schreiben an Gerichte und Staatsanwaltschaften, 

für welche die prozessuale Schriftform vorgeschrieben ist – z.B. Klagen oder Anträge –

bedürfen grundsätzlich einer qualifizierten elektronischen Signatur (qeS), um die 

Schriftform einzuhalten. Eine qeS ist nur dann nicht nötig, wenn ein Dokument auf einem 

sog. „sicheren Übermittlungsweg“ (siehe § 55a Abs. 4 VwGO) eingereicht wird. Dann 

ersetzt die Versendung des Dokuments aus einem besonderen Postfach wie einem 

beBPo an das EGVP des Gerichts aus prozessrechtlicher Sicht die qeS.  

Eine qeS ist allerdings notwendig, wenn die sog. materielle Schriftform gem. § 126 BGB 

eingehalten werden muss, z.B. bei Kündigungen oder im Verwaltungsverfahren. Die dafür 

notwendigen Signaturkarten und Kartenlesegeräte erhalten sie bei verschiedenen 

Anbietern.  

 
 
 

Informationen zum elektronischen Gerichts- 
und Verwaltungspostfach: 
http://www.egvp.de/ 

Justizportal zum elektronischen 
Rechtsverkehr: 
www.justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/
index.php 

Informationen zum elektronischen 
Rechtsverkehr im Landesportal: 
http://www.justizpoststelle.schleswig-
holstein.de/ 
 
Informationen zur qualifizierten 
elektronischen Signatur:  
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Serv
ice-
Funktionen/ElektronischeVertrauensdienste
/QualifizierteVD/QualVDA_node.html  
 
Liste der Zertifizierungsdiensteanbieter der 
Bundesnetzagentur:  
https://www.nrca-ds.de/ 
 
 
 

Links 

mailto:eJustizSH@jumi.landsh.de
https://www.gesetze-im-internet.de/ervv/BJNR380300017.html
http://www.egvp.de/
http://www.egvp.de/
http://www.justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/index.php
http://www.justiz.de/elektronischer_rechtsverkehr/index.php
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/ElektronischeVertrauensdienste/QualifizierteVD/QualVDA_node.html
https://www.nrca-ds.de/


Anleitung 
Beantragung der Signaturkarte für Sachverständige  



Ablauf des Bestellvorgangs und 
Sperrmöglichkeit  
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Bestellvorgang 

Aufrufen der Antragsseite über den Web-Link: 

https://my.d-
trust.net/antrag4/public/erstantrag/index/Projektnr/12
7/Produktnr/2385 

 

Oder über die Seite der Handwerkskammer Berlin: 

https://www.hwk-berlin.de/service-
center/sachverstaendige/ 
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Bestellvorgang 

Antrag online ausfüllen und zum Schluss ausdrucken 

Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise 

Übernehmen Sie die Angaben aus Ihrem Ausweis-
dokument und Ihrer Bestellungsurkunde mit 
genauem Wortlaut 

Nur Angabe des Bestellungsgebietes wie in der 
Bestellungsurkunde angegeben; ohne Schwerpunkte 
oder Spezialgebiete  
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Antragsseite - Ausfüllhinweise 
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Antragsseite – Persönliche Daten 
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Das SMS-TAN-Verfahren ist optional und bietet 
bspw. eine zusätzliche Möglichkeit zur 
Kartensperrung. Weitere Informationen erhalten 
Sie durch den Klick auf „Kundenportal“. 



Antragsseite - Identifizierung 
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Bitte wählen Sie Ihre Bestellungskörperschaft aus. 



Antragsseite - Identifizierung 
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Bitte geben Sie hier den genauen und vollständigen 
Wortlaut aus Ihrer Bestellungsurkunde an (keine 
Schwerpunkte) 



Antragsseite - Zertifikat 
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Dieser Bereich wird vom System automatisch 
ausgefüllt. 



Antragsseite - Zertifikat 
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Bitte geben Sie bei monetäre Beschränkungen 
„Nein“ an 



Antragsseite - Lieferung 
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Antragsseite - Zahlung 
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Diese Angaben sind optional. Bitte lesen Sie dazu 
die Erläuterungen im gelben Informationsfeld. 



Antragsseite - Erklärungen 
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Bestellvorgang 

Vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrer Bestellungs-
körperschaft  

Lassen Sie Ihren Antrag von einem Mitarbeiter 
überprüfen und Ihr Sachverständigenamt auf dem 
enthaltenen Formular bestätigen 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur mit Unter-
schrift und Stempel Ihrer Bestellungskörperschaft 
von der Bundesdruckerei GmbH bearbeitet wird 
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Bestellvorgang 

Gehen Sie mit den Unterlagen und Ihrem Ausweis-
dokument in eine Filiale der Deutschen Post 

Ihre Unterlagen werden dort nach Identifizierung 
Ihrer Person mittels des PostIdent-Verfahrens an die 
Bundesdruckerei GmbH versandt 

Nach bisherigen Angaben dauert der Herstellungs-
prozess ca. 2 – 3 Wochen 
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Sperrmöglichkeit 

https://www.bundesdruckerei.de/de 
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https://www.bundesdruckerei.de/de
https://www.bundesdruckerei.de/de
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Ansprechpartner 

 

Für ö.b.u.v. Sachverständige der Handwerkskammer Berlin: 

 
Katharina Liebsch   Petra Heimhold 

Tel.: 030 25 903 – 352   Tel.: 030 25 903 – 391  

E-Mail: liebsch@hwk-berlin.de   E-Mail: heimhold@hwk-berlin.de 

 

Für andere ö.b.u.v. Sachverständige: 
 

Die Mitarbeiter Ihrer jeweiligen Handwerkskammer 
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